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RS UVS Kärnten 1993/03/15 KUVS-
1403/2/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.03.1993

Rechtssatz

Nach der Verordnung des Bundesministeriums für Handel, Gewerbe und Industrie, vom 2.10.1981, BGBl 1981/473 ist

der Inhaber oder verantwortliche Leiter des Betriebes oder des Unternehmens, dem der Betrieb angehört,

auskunftsp6ichtig. Ist der Beschuldigte jedoch nur Kommanditist einer Kommanditgesellschaft und nicht

gewerberechtlicher Geschäftsführer, ist er nach der zitierten Verordnung nicht auskunftsp6ichtig (Einstellung des

Verfahrens).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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